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Stadt Bitterfeld-Wolfen 

 

Änderungsantrag zum Beschlussantrag Nr.:  002-2023    
           

           Datum: 07.02.2023 

Einreicher des Änderungsantrags: SPD-Bündnisgrüne-FDP 
 

 

Beschlussgegenstand des Beschlussantrags Nr. 002-2023: 

 
Parteiwerbung an Kindertageseinrichtungen unterbinden 

 

Antragsinhalt des Änderungsantrags: (Änderungen in blau) 

 

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen missbilligt die parteipolitische Instrumentalisierung von Kindern in 

den Kindertageseinrichtungen der Stadt Bitterfeld-Wolfen durch die CDU Bitterfeld-Wolfen. Der 

Oberbürgermeister wird beauftragt, zusammen mit dem Stadtelternrat für alle Kindertagesstätten und 

Jugendeinrichtungen im Stadtgebiet eine klare Handlungsempfehlung für den Umgang mit politischer 

Werbung zu entwickeln, damit diese Art der Parteiwerbung zukünftig nicht mehr stattfindet. 

 

Einrichtungen in freier Trägerschaft sind zu beteiligen. Die Handlungsempfehlung soll für kommunale 

Bedienstete, Träger, Elternkuratorien aber auch Parteien und politische Initiativen eine klare Orientierung im 

Alltag und Wahlkampf ermöglichen. 

 
Der Stadtelternrat wird gebeten über das Ergebnis spätestens im Juli im Stadtrat zu informieren, damit eine 

Umsetzung bereits zur Oberbürgermeisterwahl möglich wird. 

 

Begründung: 

 

Erfolgt mündlich 

 

Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich ggf. abweichend zum Beschlussantrag Nr. 002-2023: 

a) Untersachkonten:       

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):       

c) Betrag in € einmalig: keine 

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben: keine 

  

 

 

 

 

              

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers des Änderungsantrags 

 

Die beantragten Änderungen werden vom Einreicher des Beschlussantrags 002-2023 übernommen: 
 

 

  O   ja 

 

  O     nein 

 

 

 

 

___________________   _______________________________________ 

Datum     Unterschrift des Einreichers des Beschlussantrags 


